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A. Bekanntmachungen des Königlichen Landraths-Amts.
Nr. 287, Qels, den l7. September 1874.

Das Verfahren bei Abgaben-Regulirungen in
Folge Von Dismembrationen betreffend.
Es find Zweifel darüber entstanden, wie in den-

jenigen Abgaben-Regulirungs-Sachen zu verfahren ist,·
in welchen zu dem Behufs Regulirung der Abgaben
resp. Aufstellung des Abgaben-Regulirungs-Plans an-
beraumten Termine nicht sämmtliche Interessenten
erschienen sind. Mehrfach ist die irrthümliche Auffas-
sung hervorgetreten, daß sich die Interessenten
durch ihr Nichterscheinen im Termine aller Einwen-
dungen gegen den Abgaben-Regulirungs-Plan begeben.
Ich nehme hieraus Veranlassung, die Herren Amts-
porsteher auf die Bestimmung im § 19 des Gesetzes
vom 3. Januar 1845, republicirt im § 8 her Mini-
sterial-Instruction vom 7. Februar d. J. (Kreisblatt
pro 1874 S. 128) aufmerksam zu machen, nach wel-
cher den im Regulirungstermine nicht erschienenen Jn-
teressenten eine 4wöchentliche Frist zur Erhebung et-
waiger Einwendungen gegen den Negulirungs-Plan
zu gewähren ist. Sobald daher die Interessenten im
Termin nicht vollzählig erscheinen, haben die Herren ,
Amtsvorsteher, wenn sie es nicht vorziehen, die fehlen- j-
den Unterschriften durch Boten oder Correspondenz
einzuholen, den Abgaben-«Regulirungs-Plan 4 Wochen
lang in ihrem Amtslocale auszulegen, die Auslegung
desselben aber vorher den im RegulirungssTermin
abwesenden Interessenten durch Eircular bekannt zu
machen.

Nach Ablauf dieser Frist ist der Plan mit der
Vescheinigung über die erfolgte Auslegung zu verse-
hen, welche, wenn von keiner Seite Einwendungen
gegen den Plan erhoben worden sind, in folgender
Weise auf der ersten Seite desselben ausgestellt
werden kann:

»Daß den« bei Aufnahme des AbgabensReguli-
rungs-Plans nicht erschienenen Interessenten, deren
Unterschriften fehlen, die 4wöchentliche Auslegung des
Plans in der Zeit vom . . bis . . gemäß der Vor-
schrift des § l9 des Gesetzes vom 3. Januar 1845
rechtzeitig notificirt worden ist und der gegenwärtige

 

 

Regulirungsplan in der obigen Frist im diesseitigen
Amtsbureau öffentlich ausgelegen hat, Einwendungen
gegen ihn aber nicht erhobenworden find, wird hist-
durch bescheinigt NN.‚ den «

(L. S.) Der Amtsvorsteher.
Demnächst sind sämmtliche AbgabensRegulirungs-

fchriftstücke mir einzureichen.

Nk. 288. Osts, hen 22.September 1874.-.
Betrifft die Erneuerung der Anträge um Erthei-

lung von Hausirgewerbescheinen.
Unter Hinweis auf meine Kreisblatt-Verfügung

vom 2. November 1870, Stück 47, ersuche ich die
Magisträte zu Hundsfeld und Inliusburg, sowie die
Herren Amtsvorsteher des Kreises, die Anträge auf
Ertheilung von Legitimations- und Gewerbescheinen
zum Gewerbebetriebe im Umherziehen für das Iahr
1875 bis Ende October d. I. zu sammeln und dem-
nächst am l. November cr. die betreffenden Nachwei-
sungen in doppelter Ausfertigung der Königlichen Ne-
gierung direkt einzureichen. Ich mache besonders da-
rauf aufmerksam, daß auf den Anträgen resp. in den
Nachweisungen die Angabe des Signalements, _ die
bestimmte Bezeichnung der Handelsgegenstände, sowie
des zuletzt gezahlten Steuersatzes und die Bemerkung,
daß der Ertheilung des Legitimationsscheines die Be-
stimmungen des § 57 her Gewerbeordnung nicht ent-
gegenstehen, niemals fehlen darf. Die betreffenden
Steuerbeträge für das Iahr 1875 find in Mark an-
zugeben. Etwaige Gesuche besonders bedürftiger Per-
sonen um Ertheilung von Gratis-Gewerbefcheinen,
sowie von Hausirscheinen zu ermäßigten Steuersätzen
smd in eine doppelt aufzustellende Nachweisung auf-
zunehmen,in welcherzaußer den für die obigen Verzeichnisse
vorgeschriebenen Eolonnen noch eine Colonne für diesbe-
zeichnung des Ministerial - Rescripts, auf Grund dessen
eine etwaige frühere Steuerermäßigung stattgefunden
hat und eine zweite Eolonne zur Angabe der Gründe
der vorgeschlagenen Steuerermäßigung und der Be-
merkung darüber, ob der Handel rez noch »in demsel-
ben Umfange, wie bisher betrieben wird, beizufügen ist.
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Die letzteren Nachweisungen - sind nicht an die f
Königl. Regierung, sondern an mich einzureichen.

Nr. 289. schin, ben 18. Juli 1874.
Nachdem durch die Allerhöchste Verordnung vom

28. v. Mis. (Ges -S. S. 257) vom 1. Januar 1875
ab für den Verkehr bei den öffentlichen Kassen und
für den allgemeinen Verkehr die Reichsmarkrechnung
eingeführt worden ist, veranlasse ich die Königliche Regie-
rung die Kassen Jhres Gefchäftsbezirks wegen der Aus-
führung jener Verordnung unter Hinweis auf die
Art. 14,15 und 17 des Münzgesetzes vom 9. Juli
1873 (R.-G.-Bl. S. 233.) schleunigst mit der nöthi-
gen Anweisung zu versehen. Die Etats-Kasfenbücher,
Abschlüsse, Abrechnungen und Jahres-Rechnungen vom
Jahre 1875 ab statt der bisherigen Rubriken«Thaler«
»Silbergrofchen« ,,Pfennige« beziehungsweise »Gul-
den unb „Rreuger“ bie zwei Rubriken «Mark«
«Pfennige.« Soweit die Entwürfe zu den Kassen-
Etats für 1875 bereits eingereicht sind, werden die-
selben diesseits nach Mark umgerechnet werden.

Bei den bereits festgestellten oder vom 1. Januar
f. J. ab noch auf ein oder mehrere Jahre laufenden
Kassen-Etats kann von einer Umrechnung derselben in
Reichsmünze abgesehen werden. Hinsichtlich dieser
Etats find jedoch die betreffenden Kassen anzuweisen,
die Umrechnung in Reichsmünze bei der Gelderhebung
resp. Zahlungsleistung, sowie bei der Vortragung des
Etats-Solls in den Kassenbüchern, Abschlüffen und1
Jahresrechnungen ohne Weiteres selbst zu bewirken.
Wenn sich durch die Abrundung von Markpfennigen
nach den weiterhin aufgestellten Grundsätzen etwa
Differenzen gegen die Etats-Ansätze ergeben, so find
dieselben bei der Rechnungslegung entsprechend zu er-
läutern. Alle Zahlungen find nach dem im Art. 14
§s2 des Münzgesetzes vom 9. Juli 1873 aufgestellten
Grundsatze auf volle Markpfennige abzurunden. Bei
periodischen Hebungen erfolgt diese Abrundung in den
Jahresbeträgen Jn den einzelnen Hebungsterminen ist
die Regulirung der Raten so einzurichten, daß bei der Thei-
lung Markbruchpfennige vermieden werden und sich event. f
das Mehr oder Weniger in den verschiedenen Hebung-Z-
terminen ausgleicht. Bei den Special-Forstkassen und 1
den anderen mit diesen in gleicher Lage sich befinden-
den Kassen, für welche das Wirthschaftsjahr mit einem
früheren Zeitpunkte als dem 1. Januar 1875 beginnt,
sind die Kassenbücher noch für die Thalerrechnung
anzulegen. Am Schlusse des laufenden Jahres sind
demnächst die bis dahin vorgekommenen Einnahmen
und Ausgaben jedoch nur Titel- refp. Abtheilnngs-
weise in Reichsmünze umzurechnen unb von da ab
die Thaler- und Groschen-Kommen zur Eintragung
der Mark nnd Pfennige zu betrugen. Alle Zahlungs-
Anweisungen haben vom nächsten Jahre ab aus Mark
und Pfennige zu lauten. Sollte die Königliche Re-
ierung in Bezug auf die Ausführung der Allerhöchi
en Verordnung vom 28. v. Mts. noch in einem

oder dem anderen Punkte Zweifel haben, so ist da-
rüber alsbald zu berichten. Es bleibt vorbehalten,

 

l  der Königlichen Regierung zu dem bezeichneten Zwecke

für Jhre fpeciellen Geschäftszweige aus den einzelnen
Refforts noch besondere Weisungen zugehen zu lassen.
Bezüglich der Reichsoerwaltung und der Militair-Ver-
waltung werden von dem Herrn Reichskanzler bezie-
hungsweise von bem Herrn Kriegsminister die erfor-
derlichen Anordnungen getroffen werden.

Der Finanzminister.
(gez.) Camphaufen.

Nr. 290, Oels, den 18. September 1874.
Vorstehendes Ministerial-Refcript bringe ich

hiermit mit dem Veranlassen zur öffentlichen Kennt-
niß, auch in den Kasten und Rechnungsfachen der
Stiftungen des hiesigen Kreises bei Einrichtung der
Hoffen unb Rechnungsbücher pro 1875 die im obi-
gen MinisterialsRefcript mitgetheilten Bestimmungen
in Anwendung zu bringen.
 

Nr. 291, Berlin, den 20. August 1874.
Die Brasilianische Regierung hat mittelst eines

vom 7. Januar d. J. datirten und in ihrem amt-
lichen Organe am 7. Mai b. J. publicirten Decrets
wiederum eine Eoncession zu einem Colonisations-
Unternehmen ertheilt, Inhalts deren der Unternehmer
Bento Jofe da Costa gegen die Verheißung einer
Regierungs-Subvention verpflichtet ist, innerhalb eines
Zeitraums von 5 Jahren (für fich allein oder mittelst
einer von ihm binnen Jahresfrist zu gründenden
Gesellschaft) bis zu 15,000 landbauende oder auf dem
Lande arbeitende Einwanderer aus Europa ——-— unb
zwar wenigstens 1000 im ersten Jahre -- in bie
nordbrasilianischen Provinzen Alagoas und Pernam-
buco einzuführen und dieselben als Tagelöhner oder
als Theilnehmer nach dem Parcerie-System oder als
kleine Grundeigenthümer anzufiedeln. Die Be-
dingungen der Eoncession sind im Uebrigen nahezu
gleichlautend mit denjenigen, welche in der Anlage
meiner, des Ministers des Jnnern, Circular-Verfügung
an die Herren Ober-Präsidenten vom 17. April 1872
als maßgebend in Bezug auf ein ähnliches Brafilia-
nisches Colouifations-Unternehmen bereits mitgetheilt
worden sind.

Es ist bekannt, daß ganz besonders der nördliche
Theil von Brosilien wegen feines tropischen Klimas
für eine deutsche Colonisation durchaus ungeeignet ist,
eine Erfahrung, die erft im vorigen Jahre das gänz-
liche Scheitern der in der Provinz Bahia in Angriff
genommenen Eolouifations-Unternehmungen Mouiz
und Theodoro von Neuem bestätigt hat. Der größte
Theil der dorthin eingeführten deutschen Eolonisten
hat, nachdem ein namhafter Procentfatz durch Krank-
heiten 2c. auf den Colonien zu Grunde gegangen, vor
Kurzem im äußersten Elend nach Deutschland zurück-
geschafft werden müssen.

Gleichwohl ist anzunehmen, daß der jetzige Unter-
« nehmer fein Haupt-Augenmerk wiederum auf Deutsch-
land gerichtet hat und durch Winkelagenten die An-

' werbung von Auswanderern betreiben wird. s
Keinem der in Preußen zum Geschäftsbetriebe

zugelassenen Auswanderer-Expedienten und Agenten

Q
1
!
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ist die Bewirlung oder Vermittelung des »Transports
von Auswanderern nach Brasilien zur Zeit gestattet.

Euer Hochwohlgeboren ersuchen wir ganz ergebenst,
die Aufmerksamkeit der Landes- und Ortspolizeibe-

hörden auf das in Frage stehende Unternehmen und s
auf die voraussichtlich zu erwartende Agitation Bra-

silianischer Agenten hinzulenken und den gedachten

Behörden die strengste Handhabung der gesetzlich be-
stehenden Bestimmungen gegen derartige Agenten zur
Pflicht zu machen, wobei wir namentlich darauf hin-
weisen, daß alle AuswanderungssAgenten und Werbe-
Emissäre, welche den Besitz der deutschen Reichsange-

hörigkeit nicht nachweisen können, gemäß unserer an

die Königlichen Regierungen und Landdrosteien ge-
richteten Circular-Verfiigung vom 15. August 1873
aus dem Lande« zu verweisen sind.
Der Minister für Handel, Der Minister des
Gewerbe und öffentliche Innern.

Arbeiten. Jm Auftrage:
gez. Dr. Achenbach. gez. Nibbeck.
 

Oebs, den 24. September 1874.
Vorstehendes Rescript bringe ich hierdurch zur

öffentlichen Kenntniß mit dem Veranlassen, der Aus-
wanderung nach Brasilien thunlichst entgegen zu treten

.
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unb etwaige hierauf abzielende Agitationen zu ver- s
hindern. Die städtischen Polizeiperwaltungen und
Herren Amtsvorsteher wollen die gesetzlich bestehenden
Bestimmungen gegen alle Auswanderuugs-Agenten
und Werbe-Emissäre auf das Strengste handhaben
 

Nr. 292, Breslau, den 12. September 1874.

Mit Bezug auf die Eircular-Verfügung vom
7. August d. J. (3. XVI. lll. 6151) machen wir
auf bie in einer der nächsten Nummern des Amts-
blnttes erscheinenden Tabellen und Tarife über die
Umrechnung des bisherigen preußischen Geldes in
Reichswährung und über die Executionsgebühren hier-
durch aufmerksam.. Namentlich ist der Hebegebühren-
Tarif (lit. C) bei Berechnung der in den Quartals
Abschlüssen nachzuweisenden Hebegebühren von den
Domänen-Amortisations-Renten, der Gebäudesteuer,
Gewerbefteuer und Klassensteuer vom l. Januar 1875
zu Grunde zu legen und in Anwendung zu bringen.

Sollten sich in den Kassenbüchern 2c. bei Be-
rechnung der Hebegebiihren in Monatsraten Bruch-
pfennige herausstellen, so ist ein halber Pfennig und
darüber für einen ganzen Pfennig zu rechnen, Be-
trage unter einem halben Pfennig aber außer Ansatz
zu lassen und die Ausgleichung mit den einzelnen
Oktschuften am Jahresschluß zu bewirken.

» .. Königliche Regierung,
Abtheilung sur directe Steuern Domänen und Forsten.

Eelrichu
Oels- den 24. September 1874.

Vorstehende Verfügung brin e i iermit ur
öffentlichen Kenntniß. g Ö h z

f Nr. 293.

 

 

 

Oels, den 20. Juni 1874. .

Aufkündigung der ausgeloosten Kreis-Obligationen
des Kreises Oels. ;

Bei der — heute im Beisein der kreisständischen
Commission und eines Notars stattgefundenen Ver-
loofung der auf Grund des Allerhöchsten Privilegii
vom 30. October 1865 ausgefertigten und am 2. Ja-
nunr1875 einzulösenden Kreis-Obligationen des Kreises
Oels sind nachstehende Nummern gezogen worden: «

Litt. A. ä. 500 Thlr. « -
Nr. 20.

Litt. G. ä 100 Thlu
Nr. 251. 314. 45. 174. 120.

Litt. D. ä 50 Thlr.
Nr. 26. 108. 116.

Litt. E. ä 25 Thlr.
Nr. 88.

Die Besitzer dieser zum 2. Januar 1875 hier-
durch gekündigten Obligationen werden daher auf-
gefordert, den Nennwerth gegen Quittung und Rück-
gabe der Obligationen nebst den dazu gehörigen
Zins-Eoupons Ser. 11. Nr. 9 und 10 unb Talons
vom 2. Januar 1875 ab bei der hiesigen Kreis-
Eommunalkasse in Empfang zu nehmen. Eine weitere
Verzinsung der ausgeloosten Obligationen findet von-
dem letztgedachten Tage ab nicht statt, und wird der
Werth der etwa nicht zurückgelieferten Coupons Ser. 11.
Nr. 9 und 10 von den Kapitalien in Abzug gebracht
werden. Gleichzeitig wird der Inhaber der bis jetzt
noch nicht realisirten, unterm 6. Juni 1873 aus-
geloosten Kreis-Obligationen kLitr. C. ä 100 Thlr.-
Nr. 106 hierdurch erinnert, zur Vermeidung weiteren
Zinsverlustes die Valuta baldigst zu erheben. «

Nr. 294. Oels, den 17. September 1874.« «
Betrifftdie Wirksamkeit der Schiedsmännerpro 1 873.

« Jm Jahre 1873 sind von den Schiedsmännern
des ihiesigen Kreises überhaupt Streitsachen verhandelt
wor en:

 

a. in den Städten 94
b. auf dem Lande 224

in Summa 518
Davon sind erledigt:

a. durch Vergleich -— 259
b. durch Zurücknahme der Klage 50
c. durch Ueberweifung an den Richter 207
d. am Schlusse des Jahres sind anhängig geblieben 2

i. e. 518

Von den anhängig gemachten Streitsachen haben
verglichen die Herren Schiedsmänner:
1) Grünig in Jenkwitz « 7
2) Jonas in Rathe 3
3) Reipert in Bartkerey 2
4) Schwarz in Groß-Graben 12
5) Heuer in Briese 11
6) Grove in Netsche - 3
7) Alter in Spahlitz 3
8) Nohnstock in Dorf Juliusburg 21



346

9). Leu er. in Sibrllmort
Ö); Dö ring in Stampen
11) Hellmich in Gutwohne
1,2) Spieler »in Strehlitz

1:3); Hillmmm in Jäntschdots
14) Rudolph in Jackschänau
15‘): Reymann in Görlitz
1:6.), Waschke in Groß-Weigelsdorf
l7) entschel . in Kritschen
18) itzenstock insontoch ,
19) Horn in ObersMühlatschütz
20) Arndt in Vielguth
21) Scupin in Croitsndorf
22) Kranse in Patfchkev _
23) Gebauer in Lampersdorf
24) stländer in Taschenberg
25) Rieger in Weidenbach
26)_ von Scheliha in Zessel
ZZJ Gründer in Groß-Zällnig
28) Kaschner in Korschlitz _
2,2), von Wissell in Allerheiligen
30). Alker in Pontwitz ·
31) Beloch in Pangau
32) Krinke in Nieder-Mühlwitz
33) Moßner in Ulbersdorf
34) Kapuste in Ulbersdorf
35) auschild in, Zncklau
86) · eichert inPiihlan
37) Pätzold in Cunersdorf
3,8) Schmidt in Stein
39) Hartmann in Ostroivine
40)»Ossig. in Web-sitz
41) Arndt in Klein-Ellguth
42) Schneider in Oels
43) Reisewitz in Oels
44) dumm in Oele
45) Stortz in Bernstadt
4’6) Nitschke in Juliusbnrg ,

se
ge
-

2
0

—
II
I

i-
«

 

 

mr. 295, Oels, den 19. September 1874.
Außer den in meiner Kreisblatt-Berfügnng vom

15. September cr. (Kreisbl. S. 337) bezeichneten
Registern und Formnlaren habe ich den Herrn Stan-
dessbeamten gleichzeitig je ein Exemplar:

E. der Formulare für Aufgebote (ä 27 ff. des
Gesetzes über die Beurlnndung des Personen--
standes pp. vom 9. März 1874,

E. 1. des ansgefüllten Musters eines Aufgebots
F. des Formulars für standesamtliche Ermäch-

tigungen (§ 26 b. G.), .
F. 1. des ausgefüllten Musters einer solchen Er-

mächtigung zugehen lassen. « ś
Da das Gesetz den Gebrauch dieser«F»o,rmulare

sticht ausdrücklich vorschreibt, so sind die Standes-

beamten nicht unbedingt verpflichtet, sich derselben zu
dedienenz auch hat die Beschaffun . nicht gus Kosten

sder Staatskasse zu erfolgen. Jnde ist ihre Benutzung
dringend wünschenswerth, um so die Beobachtung der
gesetzlichen Bestimmungen möglichst sicher zu stellen.

Q
Q
N
O
A
O
M
H
O
W
A
Q
M
A
A
H
V
V
Q
W
A
O

A

i. e. 259

 

Jchempfehle deßhalb den Herren Standesbeam-
ten die Benutzung der Forrnulare und bemerke, daß
die Kosten der Anschaffung derselben den Guts-
bezirlen nnd Gemeinden des Standesamtsbezirls
zur Last fallen, deren Genehmigung zur Anschassfung
also vorher einzuholen wäre.

Nr. 296. Oels, den 22. September 1874.

Die Gewerbe - Steuer - Veranlagnng betreffend.
Die Magisträte zu Hundsseld nnd Juliusburg,

sowie die Guts- nnd Gemeinde-Vorsteher des Kreises-
veranlasse ich hierdurch, die Spezial - Gewerbestener-
Rollen pro 1875 genau nach der Folge der nach-.
stehenden Klassen geordnet, aufzustellen und in zwei
Exemplaren bis spätestens zum 15. Oktober r» hier-
her einznreichen.
Klasse A11. A. Müller

B. Bäcker

 

 

die 18 Mark (6 Thlr.)
und mehr Gewer-

L' Flascher " befteuer zahlen
D. Braner I fönnen
E. Handeltreibende - '

Klasse B. A. Bäcker ldie nicht überlsMark
B. Fleischer (6 Thlr.) Gewer-
C. Braner besteuer entrichten
D. Handeltreibende können.

Klasse C Gast- und Schankwirthe.
Klasse H. A. Müller, die nicht 18 Mark (6 Thie)

Gewerbestener zahlen können-.
B. Handwerker.

Klasse K. Lohnfnhrleute.
Jch bemerke hierbei noch Folgendes: .

1) Der Steuersatz pro 1875 ist in den Gewerbe-
stener-Rollen in Mark nnd Markpfennigen an-
zugeben, und die Colonne 6 dem entsprechend zu
überschreiben
Bei der handeltreibenden Klasse A ll Litt. E und
Klasse B Lin. D —— ist vor Anfertigung der Rolle
anzufragen, mit welchen Gegenständen sie im
nächsten Jahre handeln wollen, und diese find
dann genau anzugeben, damit spätere Gewerbe-
Erweiterungen möglichst vermieden werden-

3) Jn Betrefs der Ziegeleien ist in der Rubrik
„Umfang des Gewerbes« genau anzugeben, wie
viel in dem betreffenden Etablissemenit vom
1. October 1873 bis ult. September cr. Ziegeln
jeder Art fabrizirt worden sind.

4) Personen, welche zum l. October cr. das Ge-
werbe, welches sie jetzt betreiben, noch nieder-legen
und bis dahin abgenieldet werden, find in ssdie
neue Gewerbesteuer- Rolle nicht aufzunehmen,
überhaupt sind in derselben keine Gewerbetrei-
benden auszuführen, die nicht zuvor in der ge-
wöhnlichen Weise bei mir zur Gewerbesteuer ange-
meldet sind. «

5) Sollten aus einzelnen Klassen keine Gewerbe-
treibenden vorhanden sein, so ist dies hinter der
Bezeichnung der betreffenden Klasse durch ein
,,vaeat« anzuzeigen.

2)
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Nr. 297, Oe i s , den 23. September 1874.

« Nach ein-er Mittbeilung des ObersPolizedAmtes
in Warschau ist der Jnspector des Salzmagazins zu
wenn“, Namens Zubrzyck1- wegesz Verübuvg
non Desecten flüchtig geworden. Derselbe ist in
Alexandrowo gesehen worden, und es wird daher
vermuthet, daß er ins Ausland gegangen sei.

Jm Austrage der Königlichen Regierung ersuche
resp. veranlasse- ich die Amts-, Guts- und Ge-
meindevorsteher, sowie die Kgl. Gendarmen des Krei-
ses, aus den p. Z u b rz 1) cki zu vigiliren, und den-
selben im Betretungsfalle Behufs seiner demnächstigen
Auslieferung festzunehmen, mir aber von dem Ge-
schehenen sofort Anzeige zu machen.

Signalement: Alter: 50 Jahr. Statue: mittel.
Haare: blond. Augen: blau. Nase: gewöhnlich. Ge-
sicht: blaß und länglich.

Nr. 298, Oels, den 17. September 1874.
Jn meinem Büreau liegt ein Verzeichniß von

in: und ausländischen Wald-, Obst- und Schmuck-
bäumen und Bier: und Obststräuchern, welche in der
Königlichen Landes-Baumschule bei Potsdam pro
1874/75 verkauft werden, zur Einsicht offen aus.

 

 

Nr. 299, Oels, den 22. September 1874.

Der hinter der Dienstmagd Rosina Schade
aus Stein unterm 28. August cr. (Kreisdl. Nr. 37
S. 3251 erlassene Steckbrief wird hiermit erneuert.

Der Königliche Landrath.
n. Rasender-g

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.
Oels, den 21. September 1874.

Steckbri ef.

 
 

Die unverehelichte Dienstmagd R o sin a T s ch e:
s chlok aliasT s chlok aus Lampersdors, zuletzt in ;
Langewiese Kreis Oels in Diensten, ist wegen Dieb-
ftahls und Unterschlagung zu verhaften und an das i
Königl Kreis-Gericht zu Oels abzuliefern.
Signalement :
‚braun. Nase und Mund gewöhnlich, Haare braun.

« Der Königliche Staats-Anwalt
 

Besrnstadt, den 21. September 1874.
Diediesä ri en erb -Control-Ber ammlun en | . . « .I h 9 H ß s g s wird mit Arrest und einjährigen: längeren MEDIUM_ im Bezirk der .2. Kompagnie (Bernstadt) 3. Nieder-

I schlesischen Landwehr-Regiments Nr. 50 finden ‚an
"nachfiehenbeu Tagen und Orten statt und haben die
Mannschasten aus nachstehenden Ortschaften sich dazu ‑
zu gestellem
“m

Alter:26 a r. Natur: ro .Au en: 2 » .- — .J h g ß g , ‚Schalten, unb endlich diejenigen, welche sich als dienst-
l
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Den 5. Oktbn er» Vormittags 9 Uhr-, RAE-IMMfo-
PolmschsEllguth mit horte und Heidane,- Port-te

wie mit Dzielunke, Ulbersdors, Gimmelimit Obruthi
und Kudawe, Reesewitz, Ober- und NiedersSchönauz
Ober- und Ruder-Mühlin Galbitz, Nauke, Wabnitzs
mit Neu-Vorwerk. —

Den 5. Oktober rr., Nurluuittagsis Uhr, in
Grütteuberg:

Schützendorf, Allerheiligen, Neuhof b.sW , Wiese-»-
grade, Schmoltschütz, Grüttenberg, Stronn, Korschlitz,
Groß-Zöllnig. Schwierse, Würtemberg, Buselwitz,
Zessel mit Katutsche. -
Den 7. Oktober er., Bormittsgs 9 Uhr, in Kult-

oorwerk.:
Bielguth mit Katzur, Neu-Ellguth, Neu-Schmollen,

Kaltvorwerk, Klein-Ellguth mit Glume, Kritschem
Ludwigsdors, Groß-Ellguth, Cronendorf, Ober- und
Nieder-Schmollen, Krompusch.
Den 6. Oktober m, Nachmittags 3Uhr, in Kleinöls:

Pischkawe, Süßwinkel, Kleinöl,s, Kunersdors,
Neuhos b.-N., Medlitz, Raake, Netsche.

Den 7. Oktober cr., Nachmittags 9 um, in
Lampersdorf:

Kraschen mit Sabiok- Prietzen mit Klein-Walter·s-
dorf und Borken, Lampersdorf, Fürsten- EllgUtxh mit
Baru»t«he, Wilhelminenort, Ober-, Mittel- und Nieder-
Mühlatschiitz, Klein-Mühlatschütz, Ziegelhof,Post·e,l,witz
und Zantoch. «

Den 7. Oktober er., Nachmittags 3 Uhr, in
Bernstadt (Schloßplntz): -

Kunzendorf, Vogelgesang, Pat-schksep, .Sademitz,
Klein-Zöllnig, Buchwald herzoglich und frei Antgetl
mit .Friedrichsberg, Pangau, Woitsdors, Neud cf,
Weidenbach, Laubsky.

Den 8. Oktober er., Vormittags 9 Uhr, in
Bernsiadt (Schloßp.l«"up):

Vorstadt Bernstadt, Langenbos, Taschenberg,
Stadt Bernstadt. '

Es gesiellen sich daselbst:
Alle Reserve- und LandwehrsMannschnstenz ferner

alle zur Disposition der Ersatz-Behörden und zur
Disposition des Truppentheils beurlaubten Mann-

untauglich melden wollen. Entschuldigungssslttke
sind bis spätestens den 2. Oktober er. beim Bezirks-
Feldwebel niederzulegen.

Das Fehlen ohne begründete Entschuldigung

im Dienstverhältniß bestraft. Sämmtliche Wann-
schasten haben die Pässe mit zur Stelle zu bringen.

Elsner non Grauen-,
interimiftischer Kompagnie-führen

 

Nichtamtcicher Theil.
, Zur Reife des Kaisers »

Kaiser Wilhelm hat fo« eben bie Reihe mitne-
rischer Besichttgungen beendigt, welchen er sich in im-
iermüdlicher Erfüllung seines hohen Beruses auch in

—. diesem Jahre unterzogen hat. Nachdem er zuerstden l

l

 

Manöuern des GardegCorps, sodann den integksunten
Reiterübungen bei Burg in Sachsen undber Zinshe-
berg in Brandenburg seine Theilnahme gern: met,
hat der Monarch soeben über das elste Armee- groß
in Hessen und über das zehnte Hannoversche Corps
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Heerschau gehalten und den Manövern derselben bei- z die Herstellung des Deutfchen Reichs nicht blos eine

ZHerzensbefriedigung geworden ist, welche auch für
I unser engeres Vaterland den Uebergang alter Zu-

geswohnt Jm Anfchlusse an die Musterungen der
nd-Armee hat der Kaiser endlich in Holstein dem-

Stapellauf des ersten auf einer deutschen Werft
vollendeten Panzerschiffs -,Friedrich der Große« bei: '
gewohnt und die Einrichtungen zur Küstenvertheidigung I
in Augenschein genommen. .

Die herbstlichen Heerschauen gehören zu den?
Ueberlieferungen preußischer Regentenforge; sie haben
durch den Ernst und die eindringende Sorgfalt, mit
welchen sie vorgenommen werden, auf die Entwickelung
unseres Heerwesens von jeher wohlthätigeingewirkt-
und Kaiser Wilhelm, welcher, wie kaum ein anderer
Monarch, die Größe seines Berufes vornehmlich in
dem Gewicht der damit verbundenen Verantwortlich-
keit erkennt, hat sich allezeit mit besonderem Eifer
diesen Heerschanen gewidmet, welche jetzt bei ihrer
alljährlichen Wiederkehr ein Gegenstand des Studiums
und der Bewunderung für die militärischen Theil-
nehmer aller Nationen geworden sind. Aus der
Genugthuung über die unsterblichen Erfolge der von «
ihm geschaffenen Heereseinrichtungen hat der Kaiser
vor Allem die erhöhte Pflicht für sich entnommen,
seinem Heere, welches sich jetzt zur deutschen Wehr-
macht erweitert hat, alle die Vorzüge zu erhalten
und weiter zu entwickeln, welche es geschickt machen
sollen, dem deutschen Vaterlande den Frieden zu
wahren oder, falls derselbe frevelhaft bedroht würde,
durch siegreichen Kampf wieder herzustellen

Mit reger Theilnahme begleitete deshalb das
öffentliche Bewußtsein den Kaiser auch auf seiner
jetzigen Reise: zunächst mit den Gefühlen innigen
Dankes gegen Gott, der unserem erhabenen Kriegs-
herrn diesen beivundernswerthen Grad körperlicher
Rüstigkeit von Neuem geschenkt und gestärkt hat,
dessen er bedarf, um sich einer mit so großen An-
strengungen verbundenen Pflicht zu unterziehen, und
zugleich mit hoher patriotifcher Freude über die be-
friedigenden und wohlthuenden Wahrnehmungen und
Eindrücke, welche der Kaiser auch diesmal von seinen
Musterungen zurückbringt.

Der-Kaiser selbst hat seine hohe Genugthuung
über die militärischen Leistungen der verschiedenen
Truppentheile überall in entschiedenster und freudigster
Weife zu erkennen gegeben, nachdem kurz zuvor die
Uebungen im Königlich sächsischen Armee-Corps,
welchen unser Prinz Friedrich Carl auf Einladung
des Königs von Sachsen beigewohnt, so wie die
Truppenbesichtigung in Süddeutschland seitens unseres
Kronprinzen den Beweis geliefert hatten, daß zwischen
allen Theilen des mächtigen deutschen Heeres ein
Wetteiser in der allseitig· tüchtigen Ausbildung und
Leistungsfähigkeit stattfindet.

Wenn alle jene auseinander gefolgten Heerschauen
zugleich mannigfach bekundet haben, daß unter den
deutschen Trusopem wie in der deutschen Bevölkerung
auch der beseelende Geist nicht fehlt, welcher die Ein-
heit des deutschen Heeres zur Vollendung bringt: fo
hat Kaiser Wilhelm auch feinerfeits soeben vollaus
Gelegenheit gehabt, sich davon zu überzeugen, daß
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äußerliche Thatsache geblieben, sondern eine wahre

stände in die neuen Verhältnisse erleichtert hat. Der
gemeinschaftliche Kampf für Deutschland unter Preußens
Führung hat den neu erworbenen Landestheilen die
Zusammengehörigkeit mit dem preußischen Staate
lieb und werth gemacht; denn der neue Ruhm Preußens
ist auch der ihrige gworden, und der unter Kaiser
Wilhelms Führung erstrittene Sieg hat die Sehnsucht
Aller befriedigt, die Sehnsucht nach einem wieder ge-
einigten Deutschland.

Jn der dankenden Erwiderung des Prinzen Al-
brecht auf den von Sr. Majestät bei dem Festmahl
zu Hannover aus-gebrachten Trinkfpruch ist diese Er-
fahrung in Beziehung auf das Hannoverfche Armee-
Corps sinnig angedeutet worden, und die Andeutung
hat ihre vollste Bestätigung durch den Enthusiasmus
gefunden, mit welchem die Bevölkerung den Kaiser
überall auf seinen Wegen begleitete. Die Reife des
Kaisers ist insofern gewissermaßen zu einer Fortsetzung
der Sedanfeier geworden und hat derselben eine schöne
Ergänzung gegeben.

Die patriotische Befriedigung, welche sich vor
Kurzem in der Feier des vollbrachten Werkes, des
neu erstandenen Vaterlandes, erhebend äußerte, feierte
jetzt von Neuem den ruhmgekrönten Vollbringer, das
ehrwürdige Haupt des Reiches, diefe zugleich so er-
haben mächtige und so menschlich liebenswürdige Ge-
stalt, welche uns »zum fichtlichen Vertreter und Herzog
der deutschen Nation« in der Zeit der Entscheidung
gegeben war.

Der Segen, welcher auf diesem geweihten Haupte
und auf feiuem Walten ruht, begleitet sichtlich auch
sein persönliches Erscheinen überall in den Provinzen
seines Reiches und im deutschen Vaterlande; —- jeder
Schritt, welchen der Kaiser inmitten der Bevölkerung
thut, dient dazu, das Bewußtsein der staatlichen Zu-
sammeugehörigkeit und der nationalen Einheit zu be-
leben und wunderbar zu kräftigen.

Gott der Herr wolle unsern theuren Kaiser und
König weiter in Seinegnädige Obhut nehmen zum
steten Segen des preußischen und des deutschen Volkes!

Das landwirtbfchaftlirhe Ministerium.
Das Ministerium für die landwirthschaftlichen

Angelegenheiten ist seit der Erkrankung und dem
Rücktritt des Grafen von Königsmarck längere Zeit
nicht besetzt gewesen. Durch Allerhöchste Ordre vom
19. d. M. ist nunmehr der frühere Landrath und
seitherige VizesPräsident des Abgeordnetenhauses,
Dr. Friedenthal zum Staatsminister und Minister der
landwirthschaftlichen Angelegenheiten ernannt werben.

" Die Berufung des Dr. Friedenthal in das Staats-
Ministerium ist in der Oeffentlichkeit augenscheinlich
mit-großerZustimmung und Befriedigung aufgenommen
werben. Die langjährige Thätigkert desselben als

 

«Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses und
des Reichstages, seine eingreifende und fruchtbare
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Betheiligung an den rößten politischen und gesetz-
eberischen Aufgaben ür Preußen und das Deutsche

gleich haben in demselben eine hervorragende und

namentlich auch zu organisatorischem Schaffen vorzugs-
weise befähigte Kraft erkennen lassen, und nicht
minder hat seine milde, vermittelnde Personlichkeit
ihm in allen politischen Kreisen hohe Achtung und
großen Einfluß gesichert. Vermöge seiner allgemeinen
volkswirthschaftlichen Kenntnisseund Erfahrungen, sowie

durch seine persönliche Stellung scheint er auch zu

einer Wirksamkeit auf dem Gebiete der landwirth-
schaftlichen Verwaltung besonders berufen.

Die Staatsregierung wird durch diese Wahl
sicher einen Zuwachs an Kraft für ihre weiteren all-
gemeinen Aufgaben, sowie für die allseitig dringend
gewünschte Förderung der landwirthfchaftlichen Ent-
wickelung im Zusammenhange mit der gesammten
Volkswirthschaft gewonnen haben.

nisteriums war theilweise auch durch die Erwägungen
in Betreff der Erweiterung des Geschäftsbereichs des-
selben verzögert worden.

Jetzt ist eine solche Erweiterung zunächst durch
Ueberweisung der landschaftlichen Kredit-Institute an
das landwirthschaftliche Ministerium erfolgt.

Ein geregelter landwirthschaftlicher Kredit gehört
unzweifelhaft zu den wichtigsten Stützen der Landes-
cultur. Zu seiner Pflege sind die landschaftlichen
Kreditinstitute bestimmt, welche die Aufgabe haben,
das Grundeigenthnm zu erhalten und durch Gewährung
wohlfeilen Realkredits in den zulässigen Beleihungs-
grenzen die Leistungsfähigkeit der dem Kreditverbande
angehörigen ländlichen Grundbesitzer möglichst dauernd
Fu sichern und zu steigern. Von diesem Gesichts-
punkte aus richtig geleitet und beaufsichtigt, sind
jene Institute wirksame Förderungsmittel der Land-
wirthschaft und stehen als solche zu den Aufgaben
des landwirthschaftlichen Ministeriums in der nächsten
naturgemäßen Beziehung. ·

Bei der Organisation der Staatsbehörden im
Jahre 1810 wurden die landschaftlichen Kreditinstitute
dem Geschäftsbereich desMinisteriums des Jnner nunter- .
stellt und bei den späteren Aenderungen der Verwaltungs- «
vrganisation ist jenes Berhältniß nicht berührt worden.

Wenn nun auch die geschäftliche Entwickelung der
landschaftlichen Kreditinstitute bisher hinter den An-
forderungen der in neuerer Zeit gesteigerten Kredit-
bedürfnisse des Grundbesitzes und gegenüber den
Bestrebungen der Privatinstitute durchaus nicht zurück-
geblieben war, so ist doch die Aenderung der erwähnten
rganisativn in den landwirthschaftlichen Kreisen

unb durch die die Interessen der Landwirthschaft ver-
tretenden Organe wiederholt als wünschenswerth be-
zeichnet worden. Jn einer dreimaligen Resolution
hat das Landes-OekonomiesKolIegium und in einem
gleichartigen Votum der Kongreß Norddeutscher Land-
wirthe beschlossen, die Staatsregierung zu ersuchen,
diejenigen Zweige des Realkredits, welche jetzt zum
Bereich des Ministeriums des Jnnern gehören, dem
landwirthschaftlichen Ministerium zuzuweisen. s
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Nach vielfachen Erörterungen innerhalb der
Staatsregierung und mit den betheiligten Instituten,
hat sich das Staatsministerium jetzt unter allseitigem
Einvernehmen dahin entschieden, daß es zweckmäßig
sei, die landschaftlichen Kreditinstitute dem landwirth-
schaftlichen Ministerium zu unterstellen. Für diese
Entschließung war einerseits der Wunsch maßgebend,
das Verwaltungsgebiet des landwirthschastlichen Mi-
nisteriums durch Ueberweisung derjenigen Geschäfts-
zweige zu erweitern, welche mit der Landwirthschaft
in naher Beziehung stehen und geeignet sind, das
Ministerium zu kräftigen und das Ansehen und die
Bedeutung desselben vor dem Lande zn heben. An-
dererseits kann es in der That auch für die Inter-
essen der landwirthschaftlichen Institute nur förderlich
sein, wenn dieselben unter einer Oberleitung stehen,
die zur Pflege der Landescultur und damit auch zur
Entwickelung eines geordneten landwirthschaftlichen

Die Neubesetzung des landwirthschaftlichen Mi- Kredits besonders berufen, sowie im Besitze der tech-
; nischen Kräfte ist, welche bei den Angelegenheiten der
Kredit-Anstalten vielfach benutzt werden müssen.

Gestützt auf solche Gründe hat das Staatsmini-
sterium die Ueberweisung der Aufsicht über die land-
wirthschaftlichen Kredit-Anstalten von dem Ministerium
des Innern auf das Ministerium für die landwirth-
fchaftlichen Angelegenheiten bei Sr. Majestät bean-»
tragt, und durch Allerhöchsten Erlaß ist diese Ver-
änderung genehmigt worden.
 

CivilsEhe und kirchlich-e Trauung.

Der Evangelische Ober-Kirchenrath hat soeben
weitere Bestimmungen über diejenigen Punkte der
kirchlichen Ordnung getroffen, welche in Folge des
Eivilstandsgesetzes einer anderweitigen Regelung be-
dürftig sind.

Der Erlaß enthält im Wesentlichen Folgendes:
»Wir habenschoninunserem Erlaß an die Gemein-

den vom l4. August d. J. darauf hingewiesen, daß durch
das Staatsgesetz über die Benrkundung des Personen-
ftandes und die Formen der Ehefchließung die in der
kirchlichen Mitgliedschaft begründete Berechtigung und
Verpflichtung der Kirchenglieder, ihre Ehen kirchlich
einfegnen zu lassen und ihre Kinder zur heiligen
Taufe darzubringen, keine Veränderung erfährt: die
fortgesetzte Uebung dieser kirchlichen Rechte und Pflichten
besteht mit dem schuldigen Gehorsam gegen das Staats-
gesetz vollkommen zusammen.

Demungeachtet bedarf es der Aenderung mehr-
facher kirchlicher Einrichtungen und Vorschriften, die
in ihrer bisherigen Gestalt darauf beruhten, daß den
in Betracht kommenden Handlungen der Kirche zu-
gleich eine jetzt wegfallende Geltung und Wirksamkeit
in der bürgerlichen Rechtsordnung zukam. ‘

MitAllerhöchster Ermächtigung Sr. Majestät des
Königs treffen wir demnach für die evangelische Kirche
der uns unterstellten Provinzen die folgenden vom
1. Oktober d. J. ab geltenden Bestimmungen:

Der kirchlichen Trauung geht ein einmaliges
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-«kirchl-iches Aufgebot woran, welches mit der Verkün- s Verlangen nach Idee religiösen Weihe der -·gesch,lofsen,en
digung«sder.«vdn den Verlobten beabsichtigten Ehe eine i Ehe die Annahme einer GesinnungssAenderung der
·:"Fürbitte- für deren Vorhaben verbindet. Auf Ver-.
..slangeii der Brautleute kann auch ein "zweimaliges
;A·susgebo»t stattfinden. Das Ausgebotsist zu wiederholen,
wenn die Trauung nicht innerhalb sechs Monaten
nachfolgt . . . . . ‑ »O

_ Das kirchliche Aufgebot darf erst statt-finden
swenn der zuständige Standesbeamte das bürgerliche
Aufgebot angeordnet shat. Von dieser Anordnung
haben die Verlobten das Pfarramt ungesäumt in;
« kbenachrichtigem

Dispenfation rein kirchlichen Ausgebote kann
wem? Superinteudenten ertheilt werben. ·

Die kirchliche Trauung darf der Geistliche nur
:svorn"ehmen, wenn die bürgerlich gültige Schließung
Eber Ehe-zuvor erfolgt ist. Als Nachweis dafür That
ihm Izu Zgelten «die standesanitliche Bescheinigung,
über? Beibringung er von den Eheleuten verlangen
sinu . . .
ś Die Geistlichen haben sofort bei Annahme des
sAufgebots dahin-«xu«"-wirken, daßdie lirchliche Trauung
Order bürgerlichen ’-Ehefchließung, soweit irgend thun-

' ”lich, ohnek Verzug - nachfolge, damit die eheliche Leb-ens-
isgeineinsehaft erst nach der Erhebung der rechtlich
ssbindensden Willenserklärung zum Gelöbniffe vor Gott . ·

- scheiden.kund der Gemeinde,- geweiht durch Gottes Wort und
Gebet und begleitet von dein Segen der Kirche, be-
gonnen werde.

Zuständig
Tragwgspsind,. nach Wahl-»F der eheschließenden Theile

die eistli en sowohl der -·,Parochien, denen der eine
J der der ,andere"Theil«ansehört, als auch derjenigen
C»Einr»is,ii)«i"e," in welchersie als Eheleute ihren Wohnsitz
’««neh"u,ien« wollen. » « «

«W"as ·· die Versagung der kirchlichen Trauung
' Asirdilan »t, soergiebt sich dadurch« daß die eheschließende

wen ungfvonsjdeinjskirchslichen IAktTaussden sbürger-
Eilichesn übergehtxkeinek Veränderung inspTBezug auf die

«- Jastiedertrauung schriftwidringeschiedener. " Die Kirche
mehr pbnfinnn‘anfbei der j-Frage, ob sie einemssGes
ffehiedenen »die «Wi;ede·rtrauung gewähren lann —-oder
",7;Jnicht,« immer der That-suche « gegenüber, daß derselbe
sjslseine anderweite Ehe "· in rechtsverbindlicher Weise be-

« Weils geschlossen ”hat. Die Wiederanknüpfung des
- aufgelösten Bandes ist durch die Schließung der
"»neuen Ehe unmöglich geworden und kann fortan
"«-’-«-durch die Versagung der Trauung niemals bezweckt

s oder erreicht werben. Auch wo daher die Scheidung
"über früheren Ehe eines schristmäßigen Grundes ent-
—«-«·«-behrt hat,kann dieser Mangel fernerhin nicht für

· sich allein,·sondern nur als ein «Monient- bei« der
kirchendiseiplinarischen Erwägung in Betracht kommen-

· ob aus dem gesammten Verhalten » des Betreffenden
egenüber den göttlichen Geboten über das eheliche
erhältnib- eine. solche Mißachtung derselben hervor-

.‑. zip-gehn welche die- .Spendung.,, der kirchlichen Trauung
„man einer Entwürdigiing des Heiligen machen würde.

»für die Vornahme der kirchlichen
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früheren Verschuldung gegenüber zu unterstützen ge-
eignet ist. ·« «

Die kirchliche Trauung wird in den bisher üb-
lichens Formen vollzogen, sojedoch, daß das Trauung-s-

« -fo-rmularisn denjenigen Stellen, auf welchen die bis-
herige Wirkung als bürgerlicher Akt beruhen, die
nothwendigen Veränderungen erfährt. -

Die -Trau-.Fragensollen künftig lauten: ‚ «
Bor Gott dem Allwissenden und in Gegenwart

dieser Zeugen frage ich Dich N. N, ob Dudiese N.
N. ‘alß Deine christliche Gattin haben und halten und
sie lieben willst in Leid und Freude. bis daß der
siTod Euch scheidet? — (oder: ob Du diese Deine
Gattin vor dein --Herrn und dieser seiner Gemeinde

,·;als Dein christliches Eheweib anerkennen und als sol-
ches haben 2c. 2c) - «

Vor Gott dem Allwissenden und in Gegenwart
dieser-Zeugen frage ich Dich N. N., ob Du diesen N.
N. als Deinen christlichen Gatten haben und halten
und ihn lieben willst in Leid und sFreude, bis daß
der Tod Euch scheidet? (oder: ob Du diesen Deinen
Gatten er. 2c. als Deinen christlichen-·Eheniann 2c. z‚_c.).

Die TrausFormel soll folgende Fassung erhalten:
Was Gott zusammenfügt, soll der Mensch nicht

Da nun N. N und N.k N entschlossen sind, ihre
Ehe nachspGdttes Wort christlichzu führen, und sol-
--cheshier öffentlich vor Gott und der Welt bekennen
und sich darauf die Hände gegeben, auch die Trau-
ringe gewechselt haben ,- so segne ich, als ein Verord-
--neter Diener der Kirche, hiermit Ihren ehelichenB nd
irr-Namen des Vaters und des Sohnes
ligen Geistes Amen. . _

Alles Weitere wie in der Agende. « :
Die Geistlichen kraft ihres lehramtlichenzund

seelsorgerischen Berufs und die..Gemeinde--K,irchenräs,the
(Presb,yterien) kraft ihrer Pflicht;· in der Gemeinde
christliche Sitte-aufrecht zu halten, werden allen Fleiß
anwenden,2 damit die kirchliche Trauung als eine ;: in
der religiösen und sittlichen Bedeutung und- Würde
der Ehe tief begründete kirchliche Ordnung allgemein
festgehalten werbe. - ..

Behufs zeitiger Kenntnißnahnie von den Fällen,
welche die Einwirkung der Geistlichen und Gemeinde-

und des-« ei-

Kirchenräthe (Presbyterien) erheischen, wird, soweit
zulässig, die-Hülfe der Standesbeamten in Anspruch
zu snehmenund besonders darauf znachten fein, daß
die von den Standesbeamten angeordneten Aufgebote
alsbald-zur Kenntniß des Geistlichen gelangen.

Durch die Aufhebung des bürgerlichen Taufzwangs
wird die kirchliche Pflicht der evangelischen Christen,
ihre Kinder zur heiligen Taufe zu bringen, nicht
berührt. Die bisherige Frist, 6 Wochen nach der
Geburt, bleibt bestehen, skann jedoch von dem zustan-
digen Pfarramte verlängert werben. h _ ..

: sGegen die Verabsäuniung der-kirchlichen flimmert,
»die-»Steine : der Zog-schu- Mumm};.:bceelnea:fmnb
bie Kinder-gur- h ligen- rufe warnt dein-is werden



 

Beilage zu Nr. 40 des-Orls’rr Kreisblattes."
die Geistlichen und« Gemeinde - Kirchenräthe (Presby- s gesetze begründet sind, bleibt der in Aussicht genom-
te«rien)« zunächst durch-Zuspruch und Mahnung mitten. « nienen definitiven, im kirchengesetzlichen Wege zu

 

.Die Bestimmung weiterer kirchendisziplinarer Folgen, treffenden Ordnung überlassen.
soweit solche nicht schnnldurchidie bestehenden Kirchen-
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PrinatssAnzeigem

 

Kirchlicher Anzeiger aus Oels.
Am XVII. Sonntage nach Trinitatis

_ predigen zu {De-16::
Ja der Schloß-und Stumme:

Frühpisedigu Herr Diaconus Krebs.
Amte-predigt: Herr Propst Thsielni ann.

Nach der Amtspredigt:
Consitmation der Kinder durch Herrn Propsi

T h i e l m a n n.
Nachnilttagspr.: Herr Superint. Ue bersch är.
Beichtel 8% Uhr: Herr Propst Thi elmann.

. Ja der Propsttirche::« »
Mittags 12 uhr: Herr Propit Thielmann
(v. Studnitz’sche Stistspredigt und Legatsi ’

Vertheilung .)

« Wochenpredigtk
Donnerstag, den l. Ottbr. Vormittag-s 8']. Usht

Herr Subdiak. Gib-tönen
Amtswoclm Herr Propst Fbielm a«n-n.-

Tarmonje in Besitz-it«·Isliii(j·t«.·«·h
 

 der ausgeloosteit

« Oels, den 20. Juni 1874.

Aufkündiæimg
Weis-Obliga-

tivnen des Kreises edels.
Bei der heute im Veisein der kreisständi-

schen Commisiion und eines Notars statt e-
fiindenen Verloosung der aus Grund des A er
höchsten Privilegu vom 30. October 18»65 aus-
gefertigten und ain 2«. Januar 1870 einzu-
lösenden Kreis-Obligationen des Kreises Oels
sind-nachstehende Nummern gezogen worden:

, Lin. A. ä 500 Thlr.
» Nro. 20, —-

Lttt. C. ä 100 Thlr.
Nro. ‘ 51, 314, 45, 174, 120,

«itt. D. ä 50 Thlr.
”im. 26, 1035, 116,
Litt. E. ä 2o Thlr.

8 o 88

 

hierdurch gekündigten Obli ationen weiden
daher aufgefordert, den Elennwerth gegen Zur Abschiede-einen i

Sonntag, den 27. Septeiiiber:’

Großes Concert
von der Kapelle des 2. Schles. Jäger-

Bataillons Nr. 6, unter Leitung-« ihres
Kapellmeisters Herrn Langer.

» Anfang 51/2 Uhr. . _
Entree-pro person 5 Bat-.

» Nach deni Concertss T a n 3..
Für gute Speisen und Getränke ist

bestens gesorgt. « »
Es« ladet ergebenst eins

» W. Heime].

Quittung und Rückgabe der Obligationen nebst
den dazu gehörigen Zins-Coupons 15er. ll.
Nro. 9 und 10 und Talons, vom „2. Januar
l875 ab bei der hiesigen Kreis-Communalkasse
in Empfang zu nehmen. Eine weitere »Ver-
zinsung der ausgeloosten Obligationen findet
von dem letztgedachten Tage ab" nicht itatt,i
und wird der Werth der etwa nicht zurückge-
lieferten »Coupons sei-. ll. Nro. 9 und 10 von
den Lapitalien in Abzuggebracht werden.

noch nicht realisirten, unterm 6. Juni 1873 aus-
geloosten Kreis-Obligation Littsp C. ä ,100-»Th·lr.
Nin 106" hierdurch erinnert, zur Vermeidung
mittleren Zinsverliistes die Valuta baldigst zu
er e en.

- Jir . . .
Die Besitzer dieser zum 2. Januar 1875d

Gleichzeitig wird· der Inhaber der bis jetzt ,

In Folge des mit dem 1. Oktober
a. cr. in Kraft tretenden Gesetzes vom
9. März 1874 über die Beurkundung
des Personenstandes und die Form der
Eheschließungi wird hiermit zur öffent-
lichen Kenntniß gebracht:

a. daß als Standesbeamter für den
Stadtbezirk Hundsseld der Bürger-
meister Schutz und als dessen
Stellvertreter der Rathmann Kauf-
mann Louis Gammert fungiren
werden, _ « -

. daß das Geschäftslokal des Standes-
Beamten sich im Magistrats-Vureau
befindet und . · «

c. daß— als Amtsstunden für den Stan-
desbeamten die Zeit von 9 bis
IthrVorinittags und von 2 bis
4 Uhr Nachmittngs festgesetzt wor-
den sind. »

" Hundsfeld, den 21. September 1874.
Der Magistrat.

stumm: Zagdzritung
Organ für Jagd, Fischerei und·
Naturkunde. . Herausgegeben von
w. ä. Uihsche, Königl. Obersörster.
s— Leipzig-, Verlag ·- von Heinrich-;
eschmidte ··- Preis 1-"TT-hlr. halb-F
jährlich. . 3 '

Von sachkundiger Hand geleitet;- bringt zDee Königliche Lande-ach
l 

CTDrxtstyutaschiueuJ Großer Fortschritt uui
landwittbschasitichem Gebiete ist die neue Oresch
maschiiie der rühmlichst bekannten Firma Ph
Mayfarth & Co. in Frankfurt a. M.‚ welche
durch-- zwei«i Leute- betrieben, in einer Stunde sos
viel dreschen-soll, ais 3 Dreschei· in» einem
ganzen Tag.——Nicht ein Körnchen-soll sie in
den Asehren lassen, aber auch keines zerschlagen
und nebenbei alle Getteidegattungen gleich
gut einer-schen Schon uoerFlinszebn Tausend

n. Rosenberg«. .

Vom l. October an
beginnt ein Cursus für Knaben znr
Vorbereitung aus höhere Lehranstalten
Honorar pr. Monat 2 Thlr. Auswärtigen
werden solide Pensionen «- nachgewiesen
Anmeldungen nimmt entgegen

l Stück dieser Dreschmaschinen sollen in Betrieb
sein, ein gutes Zeugniß für deren «Gi’ite.sp Der
Anschassungspreio sei nur Thaler 60 bis 66
franeo Bahniracht. .-- Bestellungen können
brieslich bei obige-r Firma gemacht werden

- Gratulationstirntenz .
Wunschbogen, s„patbmbtiefe, Ein-
ladungskarten zum. Balli Verbin-
dungen et., Cotillouordeit, All-mit _
Stammbuch-e in größter managt

empfiehlt zu den-beilligxtenz·Preisen a .

._ - Miste - Dünnen-«-
Betiistadn Nnmsläiterstiäßeissssk

  

    
« ist«

« Bernstadr Recior Wandler. «

die Illustrirte Jagdzeitung die verschie-
denarti sten Aussätze, theils belehrenden, theils
belletri ischen Inhalts mit- guten Illustra-
tiane«n, für jeden Sägen eine angenehm-ek-
Unterhaltung in mäßigen Stundewuiid vle
Jingerzeigen für sein Handwerk. Unter den
kleinen Notizen erfährt er so manches Ratio-
sum, in den Einfügen über die-Pflege und; den«
Sang des Wildes ann er Vieles lernen; drittl-i
die ngabe der Wildpretpreiie in verschiedenen—"
Plätzen erhält er eine Anweisung; wo und wie
er sein Wild am besten verweriben kunn, durch

J die Jnserate wird ihm Gelegenheit geboten zu

. Für meine .

sperrteiioaarien shniidliiug
suchseiieij eines-Scherens« zum seinigen-
Antittr -

Bernstadt Philipp mithin.

 

. Autäusen und Vertilusen,« sda Gesuche und
Angaben darin vorhanden; kurz es istiii ’eder
Beziehung eianlatt,«tvelches-sdurch die s ori-
thei-le,k die es bietet, nicht ensiig empfohlen-
werden Bann. Stuf Aussterben s«

(summa. Zeitung 1873, Ne. 576.) -

6 thiitigc Mumm
 

.
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äin geschlossener Berliner »Glas-
nachzuweisen-sie erst-«

I Mk erlaus: mo‘," rig
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tberdeti bei gutem Ta {gbngog _

       

 

im den Drum-seitens .
‚_ .‑

, I- ts- - ‘ '

« .- · w, cis-C- M «"«:«::.--·e-i·.- s· «-"«- ‘O -« i x . « « -i,«««« t; « »
. _ » « « i. -. - “Ö , ’« ‑‑ It ««q’«i '.‘.;;_ ' n ’v



352 .

Billige und gute

« Schreib-Mnterialteu:
Schreibhefte, Stück 2 Bogen Kanzlei, liniirt und unliniirt 4 Pf.,
Postpapier, 24 Bogen 1 Sgr. 8 Pf.,
Konziptpapier, 24 Bogen I Sgr. 9 Pf.,
Kanzleipapier, sehr gut, 24 Bogen 3 Sgr.,

(initiierte, gut und stark, 100 Stück 21/2 Sgr,
Stah-lfedern, gut, pro Dutzend 6 Pf.,
Haltet mit Stahlhülfe, Stück 2 Pf.,
Bleistifte, nicht stückelnd, Stück 6 Pf,
Bilderbogen, Stück 3 Pf.,
Siegellack, pro Staiige 6 Pf.,
Tufchkasten, pro Stück 4 Pf.,
Rotizbücher, reich vergoldet, pro Stück 1 Sgr.,
Schiefersiifte, stark, 100 Stück 41/, Sgr.,
Zeichneiihefte, mit .Florpapier, pro Stück 1 Sgr,
Kleine und große Contobiicher, pro Stück 6 Pf. bis 3 Thlr.,
Violiusaiten, .

« Musiktafchen,
Sommer,
Schwarze, rothe, blaue Dittte,
Feinsten Gumtui Arabiiiini (fli«issig)-
Portriiioiinaies. pro Stück von 1 Sgr. an,
sGrößte Auswahl Von Bilderbiichertn . .
empfiehlt die Brrslauer Schreib-Materialietc-Niederlage von

. Heinrich Tilguer,
_ Bernstadt, Nainsiauerstraße 74.’

Die Knochenmehl wie ilietmsihe Dnn
von Robert III-notie-
in Spahlitz b ei Ocls

empfiehlt zur Herbstsaat: «
liebe, gedämpfte, mit 250/0 Hchwefelsänre aufgeschlassene Knochen-
meine, sticliåofffreie und liiililtoifhaltige üuperphosphatn salici-

« Guatia-superphasphat, unter Garantie des Gehalte
51111111111161111211111116

Den verehrl. Konlgl. Verwaltungsbeiioeiteln F
N Institutsvorständen, Gesellschaftsdireetionen, zwis- x
F den Herren Rechtsanwälten, Gutsbesitzer-m Bnnquwrs N
x und sonstigen Industriellen und Pl‘iVaten offerirt porto- und R

N spesenfreie Besorgung von Ankündigungen jeder Art zu Original-T21 ril'— N
preisen in sämmtliche existirende Zeitungen des lit- und Auslandes J

finden” til-risseM
offieieller Agent sännntlieher Zeitungen

B R E S LA U , Schweidnitzer— Strasse 3|.
Ferner domicilirt in Berlin, Köln, Dortmund, Halle,
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F Leipzig, Dresden, Stuttgart, Hannburg, Frankfurt a. M.,
l'Iünchen , Nürnberg, Wien , Prag, Zürich , Basel,

x Strassburg.
sämmtliche Aufträge werden am Tage des Eintrefl‘ens sofort etc-tot Fros-

eführt. Ein vollständiges Verzeichnis-s sämmtlicher Zeitungen nebst Original-
x reis-Cournnt versende „gratis und i'ranco.“

NB, Meine Provision beziehe ich als officieller Agent von den betreuenden
N « Zeitungen.
F Der grössere 'l‘heil der löbl. Behörden betraut be-

reits fortgesetzt obiges Institut Init der Besorgung
ihrer Bekanntmachungen. . .
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Aus die, in Folge des Gesetzes vom
9. März 1874, zur Beurkunduttg des
Personenftandes und die Form der
Eheschließung, geschehene Feststellung
der Standesamtsbezirke bringen wir
zur öffentlichen Kenntniß:
a) Zum Standesamtsbezirke Julius-

vurg gehören die Stadt Julius-
burg und die Ortschaften Dorf
Juliugburg und Neudorf b. J.

b) Standesbeamter ift der Bürger-
nieifter Kaminler und dessen Stell-
vertreter der Nathmann Apotheker
Fridrichowicz hierorts,

c) die Geschäfte des Standes-braunen
werden im Anitslokal des Bürger-
meisters hierorts und zwar nur
an den Wochentagen Vormittags
von 9 disll Uhr und des Nach-
mittag von 2 bis 4 Uhr stattfinden

Juliusdurg, den 23. September 1874.
Der Magiftrat

Der Kliifterholzverlauf
in Rudeljzdorß im Schlage dicht an der Med-
Iztborer Chausseiy zwei Meilen von Oele-, findet
von jetzt ab wieder alte Nin-tratst statt.
Titudelsdorf, den 1. Juli 1874.

Blasehke‚ Oberfdrster.

 

 

 

W Jn meinem Hause Nro. 224 ist
die Bäckerei nebst Wohnung und Zube-
hör zu vermiethen und sofort zu über-
nehmen.
W. Lehmann, Hofmaurermeister.

» Ein Ackertiogt
findet Vom 2. Jan. 1875 ab Stellung
auf dem Dominium Nudelsdorf.

Einen Lehrling
nimmt an » ‚ »

A. LudWIg’s Vnchdrnckeret.
Daselbst findet ein Mädchen, im

Alter von it bis 16 Jahren, dauernde und
reinliche Beschäftigung
‚am ""’ ""' mm1.

Marktpreis der S a t Bres
vom 22 September 1874.

tPro 200 Zollpfimo == 100·Kilogramm.)
seine mittle oroinäre.
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N Weizen weißer 7jle 6 7—- —- 6 5 --
_Dto. gelber 6:25 ——— 6 7 6 5 20 —-
uioggen neuer 6 —- — ö 2J —- 5 7 6

N Gerne neue 6 —- — 5 20 —- 5 5 —-
Vafer neuer 5 24 —- 5 15 —- ö 6 —-
Ekbsen. . . 7 6— 625)— 610--

N Heu 50—53 Sgr. pro 50 .tt‘ilogr.
Elioggenfte. 10 Thlu ‑ — 10 Thlr. 7 Sgr.

pr. Schri. ä 600 .tt‘lgr. _ «
Börsennotiz von Kartoffel-Sptritns.

Pro 100 Liter e 100% Tralles loco
24 bz. B. 238/, G.


